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Elektronisches Amtsblatt
Widerspruchsrecht des Bürgers zur Veröffentlichung seiner Daten 
 
Nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und 

anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 

staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo‐

naten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von 

Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter be‐

stimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die 

Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 

Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Ab‐

stimmung zu löschen oder zu vernichten. 
 

Nach § 50 Abs. 2 BMG darf die Meldebehörde Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 

sowie Datum und Art des Jubiläums von Alters‐ und Ehejubiläen veröffentlichen und an Presse, 

Rundfunk oder andere Medien zum Zweck der Veröffentlichung übermitteln. Altersjubiläen im 

Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100.Ge‐

burtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
 

Nach § 50 Abs. 3 BMG darf Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr voll‐

endet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familienname, Vornamen, Doktorgrad und der‐

zeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 

Die betroffene Person hat das Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach § 50 Abs. 1 bis 3 BMG zu 

widersprechen. Auf das Widerspruchsrecht hat die Meldebehörde einmal jährlich durch ortsübliche 

Bekanntmachung hinzuweisen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der Stadtverwaltung 

Gröditz, Reppiser Str. 10 in 01609 Gröditz, einzulegen.  
 

gez. Jahre 
Meldeamt Gröditz 
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Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung zur  
Wehrerfassung 
 
§ 58c Soldatengesetz – SG Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebehörde 
 

        (1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Abs. 2 Satz 1 übermitteln           

        die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich             

        zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im        

        nächsten Jahr volljährig werden: 
 

        1. Familienname, 

        2. Vornamen, 

        3. gegenwärtige Anschrift 
 

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Abs. 2 des Bundesmel‐

degesetzes ‐ BMG widersprochen haben. 
 

        (2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten nur       

        dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden. 
 

        (3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten zu löschen, 

        wenn die Betroffenen dies verlangen, spätestens jedoch nach Ablauf eines Jahres nach         

        der erstmaligen Speicherung der Daten beim Bundesamt für das Personalmanagement         

        der Bundeswehr. 
 

Nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BMG ist die betroffene Person auf ihr Widerspruchsrecht bei der Anmeldung 

und spätestens im Oktober eines jeden Jahres durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. 

 
 

gez. Jahre 
Meldeamt Gröditz 


